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Verlässlichkeit, Stabilität und 
Menschenrechte: Das sind Wer
te, die mit unserem Land in Ver
bindung gebracht werden. Sie ga
rantieren der Schweiz die nötige 
Glaubwürdigkeit, um unsere Inte
ressen auch international zu wah
ren. Doch nun setzt die SVPIn
itiative diese Grundprinzipien 
leichtfertig aufs Spiel.

Was die Initiative will
Die AntiMenschenrechtsInitia
tive, über die wir am 25. Novem
ber abstimmen, will das Verhält
nis zwischen Verfassung und 
Völkerrecht neu regeln. Falls das 
Parlament oder ein Gericht  einen 
Widerspruch zwischen Völker
recht und Bestimmungen der 
Bundesverfassung feststellt, ver
langt die Initiative automatisch 
Neuverhandlungen über die be
troffenen völkerrechtlichen Ver
pflichtungen oder die Kündigung 
des entsprechenden Vertrags. 
Dies gälte für alle bestehenden 

und künftigen Bestimmungen der 
Verfassung und wäre auf alle be
stehenden und künftigen völker
rechtlichen Verpflichtungen an
wendbar. Eine Folge der Initiati
ve wäre zudem, dass künftig nur 
noch völkerrechtliche Verträge, 
die dem Referendum unterstan
den, für das Bundesgericht mass
gebend sind. Was trocken tönt, ist 
ein Spiel mit dem Feuer.

Angriff auf humanitäre Tradition
Ein Ja zur Initiative  würde das 
Ansehen der Schweiz  schwächen.  
Genf als Sitz  internationaler Or
ga nisationen und Veranstaltungs
ort für internationale Konferen
zen würde gefährdet. Der  Angriff 
der SVP auf die  humanitäre 
 Tradition widerspricht  diametral 
unserer Geschichte. Schweizer 
Völ kerrechtlerinnen und Völker
rechtler waren immer schon dar
an beteiligt, humanitäre  Werte in
ternational durchzusetzen. Man   
denke nur an den Genfer  Henri 

DIE UNSCHWEIZERISCHE SVP-INITIATIVE zielt auf vermeintliche Probleme und stellt unsere Werte und unsere Institutionen  fundamental in 
Frage. Sie schafft damit grundlos neue, tiefgreifende politische und rechtliche Probleme. Ein deutliches Nein ist deshalb die  einzige vernünftige 
Antwort.

Anti-Menschen-
rechts-Initiative: 
Ein Spiel mit dem 
Feuer

Nadine Masshardt, Nationalrätin BE,  
Vize-Präsidentin der SP-Fraktion

Anders als Andere.

Mit unserem Fachwissen  
verantwortungsbewusst anlegen. 

Ihr Vermögen in 
guten Händen.

Sie möchten Ihr Geld verantwortungsbewusst anlegen, mit einem positiven  
Effekt für Mensch und Umwelt. Das erfordert Erfahrung und Fachwissen.  
Mit einem Mandat für Vermögensverwaltung delegieren Sie diese Heraus
forderung an die ABS. So wird unsere Expertise zu Ihrer Anlagestrategie.

Mehr unter: www.abs.ch/verantwortungsbewusstanlegen ar
tis
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Kleines Vermögen  

mit grosser Wirkung:

NEU Impact Fonds 

Mandat für  

nachhaltige Anlagen 

ab CHF 50’000.



Notfall gegen den Staat zu weh
ren. Dann, wenn dieser seine 
Kompetenzen überschreitet und 
unsere Grund und Menschen
rechte verletzt. Die Initiative 
stellt also nicht angeblich frem
des Recht, sondern unsere urei
genen Rechte in Frage. Verges
sen wir nicht: Dank und mit dem 
Druck der EMRK wurde zum Bei
spiel das Frauenstimmrecht ein
geführt, erhalten AsbestOpfer  
eine Entschädigung oder wurde 
die administrative Versorgung 
abgeschafft. 

Unzuverlässige Partnerin
Nebst dem guten Ruf und den 
Menschenrechten steht unser 
Land auch für Verlässlichkeit. Bei 
einem Ja zur Initiative wäre die 
Schweiz gezwungen, gegenüber 
Partnerstaaten auf die eigene, 
selbstgewählte Unzuverlässigkeit 
hinzuweisen: In Zukunft würde 

 Dunant, welcher die Rotkreuz 
Bewegung mitbegründet hat. Mit  
Peter  Maurer, Carla del Ponte 
oder  Helen Keller – um nur  einige 
zu nennen – sind auch  heute 
 Schweizerinnen und Schweizer 
zuvorderst an der Etablierung 
und Weiter entwicklung des Völ
kerrechts beteiligt. Die Schweiz 
geniesst als Depositarstaat der 
Genfer Konventionen sowie als 
Mediatorin in internationalen 
Konflikten einen einzigartigen 
Ruf. Das gibt uns als Kleinstaat 
 diplomatisches Gewicht.

Attacke auf Menschenrechte
Die Initiative setzt jedoch nicht 
nur unseren guten Ruf aufs 
Spiel. Sie ist auch ein Fron
talangriff auf den Schutz der 
 Menschenrechte. Die Europäi
sche Menschenrechts konvention 
(EMRK) gibt uns Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, uns im 

Der Bundesrat hat sich verrannt
DIE SKANDALÖSE REVISION DER KRIEGSMATERIALVERORDNUNG ist fürs Erste gestoppt.

man gleichzeitig der einen Seite 
Waffen liefert?

Der Entscheid, der Gesetzge
bung über den Waffenexport Zäh
ne zu ziehen, ist rein wirtschaft
lich motiviert. Der Bundesrat 
macht eingebrochene Verkaufs
zahlen geltend, was auf 2015 und 
2016 tatsächlich zutrifft. Seither 
aber hat sich das Blatt gewendet. 
2017 hat die RUAG mit 1995 Mio. 
Franken gar den höchsten Um
satz ihrer Geschichte erzielt, mit 
einer Steigerung von 5,2 % gegen
über dem Vorjahr.

Das Argument, es brauche 
 diese Lockerungen, um unsere 
 Sicherheit zu gewährleisten, ist 
unglaubwürdig. Es tönt danach, 
als wäre die Schweiz in Bezug 
auf die Produktion ihres Kriegs
materials total autonom. In Tat 
und Wahrheit ist sie dabei schon 
heute von mehreren Ländern ab
hängig.

Zu hören ist auch, Waffenex
porte würden ja nur dann statt
finden, wenn kein Grund zur An
nahme besteht, dass das gelie

Der Bundesrat hat eine Aufwei
chung der Kriegsmaterialverord
nung angekündigt, angeblich um 
eine ausreichende industrielle 
Kapazität für den einheimischen 
Rüstungsbedarf aufrechtzuerhal
ten.

Diese politische Marschrich
tung, unterstützt von einem gros
sen Teil des Parlaments, unter
miniert unsere humanitäre Tra
dition. Der Wille, den Waffenex
port auf Länder auszudehnen, in 
welchen interne Konflikte herr
schen, droht das Bild der Schweiz 
als Hüterin des humanitären Ge
dankenguts und als Gastland für 
Friedensverhandlungen nachhal
tig zu beschädigen. Wie will man 
als neutraler Vermittler Streit
hähne zusammenbringen, wenn 

ferte Kriegsmaterial in einem be
waffneten internen Konflikt zum 
Einsatz kommt. Nur, es ist kom
plett unrealistisch zu glauben, 
man könne zuverlässig kontrol
lieren, wo und wozu Waffen letzt
endlich zum Einsatz kommen. 
Verbote lassen sich leicht umge
hen – erst recht bei erleichterten 
Exporten in Länder, in denen ein 
Bürgerkrieg im Gang ist.

Erst kürzlich hat die Presse 
darüber berichtet, wie das Ge
setz unterlaufen wurde, zum Bei
spiel mit einem über eine kanadi
sche Filiale an Katar gelieferten 
Kampffahrzeug oder mit Hand
granaten, die an die Vereinig
ten Arabischen Emirate verkauft 
wurden und dann in Syrien und 
Libyen landeten.

Sollte diese Ausweitung des 
Waffenexports durchgehen, wür
de dies die Unsicherheit und die 
Kriege in einer Reihe von Ländern 
anheizen – und damit die Migra
tion Richtung Europa. Die Rüs
tungsindustrie würde die Gewin
ne einstreichen, während die von 

Brigitte Crottaz, 
Nationalrätin VD 

der Migration verursachten Kos
ten an der Allgemeinheit hängen 
blieben.

Unterstützt durch die GSoA, 
eine breite Koalition von Links 
und Mitteparteien sowie kirch
liche Vereinigungen und Hilfs
werke, fordert die sogenann
te KorrekturInitiative nicht nur 
den Verzicht auf die Lockerung 
der Exportvorschriften, sondern 
auch, dass es zukünftig untersagt 
ist, Waffen an Länder zu liefern, 
welche die Menschenrechte mis
sachten. Der Nationalrat hat an
lässlich der Dringlichkeitsdebat
te vom 26. September einer Moti
on zugestimmt, die verlangt, dass 
die Bewilligungskriterien für den 
Export von Kriegsgerät in das eid
genössische Kriegsmaterialgesetz 
integriert werden. Ob die Initiati
ve lanciert wird, hängt davon ab, 
wie sich der Ständerat zu dieser 
Motion stellen wird.

Im Interesse aller Menschen 
ist einzig die Friedensförderung, 
nicht die Bereicherung an Krie
gen.

jede Verfassungsänderung, wel
che völkerrechtliche Verpflich
tungen berührt, die Schweiz dazu 
zwingen, Neuverhandlungen in
ternationaler Abkommen zu ver
langen – oder diese Abkommen 
zu kündigen. Davon betroffen 
sind insbesondere die Bilatera
len Abkommen mit der EU, die 
WTOMitgliedschaft sowie die 
EMRK und die UNOKonventio
nen. Diese drohende Rechtsun
sicherheit ist weder im Interesse 
der Bevölkerung noch der Wirt
schaft. Im Gegenteil: Wir sind auf 
geregelte und freundschaftliche 
Beziehungen zu unseren Part
nerstaaten angewiesen. Denn 
das Völkerrecht zügelt vor allem 
überbordende Machtpolitik von 
Weltmächten.

Wie Erdogan, Putin und Trump?
Allerdings attackiert die SVP mit 
der Initiative nicht nur die Men

schenrechte, das Bundesgericht 
und schweizerische Werte. Sie 
will die Abschottung der Schweiz 
gegenüber der internationalen 
Gemeinschaft in der Verfassung 
festschreiben. Im Klartext: Wir 
würden uns damit der Türkei 
 Erdogans, dem Russland Putins 
und den USA unter Trump annä
hern. Ein «Switzerlandfirst»An
satz, wie ihn die AntiMenschen
rechtsInitiative propagiert, ist 
also nichts anderes als der siche
re Weg in die Isolation. Da ma
chen wir nicht mit. Als Kleinstaat 
sind wir bisher sehr gut gefah
ren, wenn wir verlässlich mit dem 
Rest der Welt zusammengearbei
tet haben. Es gibt deshalb keinen 
Grund, jetzt unsere Tradition und 
Strategie auf der internationalen 
Ebene zu ändern. Deshalb: Nein 
zur unschweizerischen SVPIni
tiative. 
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Am Anfang stand ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte im Jahr 2016: 
Die Schweiz wurde gerügt, für 
die Überwachung von Versicher
ten keine ausreichende gesetz
liche Grundlage zu haben. Da
raufhin peitschte die Versiche
rungslobby zusammen mit ihren 
Unterstützerinnen und Unter
stützern im Parlament ein Gesetz 
durch, das es mit den Grundrech
ten nicht so genau nimmt. 

Worum geht es?
Versicherungen sollen künftig 
ohne richterliches Okay private  
Detektive beauftragen können,  

Versicherte zu filmen und zu 
 fotografieren. Für die Standort
bestimmung sind sogar GPS 
Tracker oder Drohnen erlaubt, 
wenn ein Gericht dies genehmigt. 
Das Absurde: Ausgerechnet die
jenigen mit dem grössten Eigen
interesse an einer Überwachung 
– die Versicherungen nämlich – 
sind befugt, eine Observation an
zuordnen. Das Bauchgefühl einer 
Angestellten soll reichen, damit 
private Spione ins Wohnzimmer 
spähen dürfen. Denn Versicher
te dürfen nicht nur im öffentli
chen Raum überwacht werden, 
sondern auch auf dem Balkon 
oder in der Küche, wenn die Be
obachtung von einem allgemein 
zugänglichen Ort aus stattfin
det. Es wäre in Zukunft so, dass 
Versicherte einfacher zu be
schatten wären als potenzielle 
 Terroristinnen und Terroristen. 
Das ist unverhältnismässig. Wir 
alle sind von diesem Gesetz be

auszufinden, ob sie alle Bilder bei 
den Steuern angegeben hat oder 
nicht. Der Aufschrei wäre gross, 
dass der Staat doch bitte den Bür
gerinnen und Bürgern vertrauen 
soll! 

Vor einigen Monaten  lieferte 
der «TagesAnzeiger» ein Lehr
stück darin, wie unterschiedlich 
privilegierte und weniger pri
vilegierte Menschen behandelt 
werden. Jährlich werden Milli
arden an Steuern hinterzogen 
– und Steuern können vor al
lem die hinterziehen, die wirk
lich reich sind –, doch die Nach
richt, dass Steuer kommissäre 
Steuerhinter ziehung im grossen 
Stil aufgedeckt  haben, was zu 
1,5 Milliarden Mehreinnahmen 
 führte, war der Zürcher Zeitung 
nur eine Randnotiz wert. Auf der 
gegenüberliegenden Seite hinge
gen skandalisierte die Zeitung 
in grossen Buchstaben: «IVBe
trug». Der Artikel handelte da

Mattea Meyer, 
Nationalrätin ZH 

DIE TAGE WERDEN KÜRZER UND KÄLTER, ES WIRD HERBST. In der Sozialpolitik jedoch hat schon lange der Winter Einzug gehalten.  
Aktuellstes Beispiel für die soziale Kälte ist das Überwachungsgesetz, über das wir am 25. November abstimmen. 

Nein zur Zwei-Klassen-Gesellschaft 

Versicherungen sollen künftig ohne richterliches Okay private Detektive beauftragen können, Versicherte zu filmen und zu fotografieren:  
Das Überwachungsgesetz ist ein direkter Angriff auf die Grundrechte von uns allen.

troffen. Neben der Invalidenver
sicherung, der Unfallversiche
rung oder den Ergänzungsleis
tungen fallen auch die Kranken
versicherungen darunter. 

Scheinwerfer auf die  
kleinen Fische 
Das Überwachungsgesetz reiht 
sich ein in eine Kaskade von Vor
lagen, mit denen die Schraube für 
Menschen mit wenig Geld immer 
mehr angezogen wird. Ob Kür
zungen bei den Ergänzungsleis
tungen respektive in der Sozial
hilfe oder das Überwachungs
gesetz: Der Alltag wird für die
jenigen, die wenig haben, noch 
mühseliger. Ganz anders sieht 
das Leben für Menschen aus, die 
oben sind. Sie haben nichts zu 
befürchten. Man stelle sich mal 
vor, ein Detektiv würde bei einer 
Villenbesitzerin Fotos von ihren 
Kunstgemälden an der Wohn
zimmerwand machen, um her



von, dass durch Überwachung 
bei der Invalidenversicherung 
12 Millionen Franken eingespart 
werden konnten. Während mit 
jedem Betrugsfall in einer Ver
sicherung eine Diskussion über 
unsere Sozialwerke entbrennt, 
fehlen die empörenden Ge
schichten über millionenschwe
re Steuerhinterziehung. Das hat 
zur Folge, dass die Scheinwerfer 
auf die kleinen  Fische gerichtet 
bleiben. Menschen, die Leistun
gen erhalten, werden  unter Ge
neralverdacht gestellt. Dass nur 
ein kleiner Teil unrechtmässig 
Gelder bezieht, wird zur Neben
sache. So wird eine Stimmung 
geschaffen, in der Leistungsbe
zug zu etwas wird, wofür man 
sich schämen und rechtfertigen 
muss. Das ist wenig hilfreich für 
die berufliche und soziale Integ
ration. Und es führt zu einer so
zialen Spaltung, die unser aller 
Zusammenleben negativ prägt. 

Grundrechte für alle 
Missbrauchsfälle sind immer in
akzeptabel, weil sie den Solida
ritätsgedanken unserer Sozial
werke und unseres Steuersys
tems untergraben. Bei einem 
Verdacht soll es jedoch die Poli
zei sein, die ermittelt. Sie hat das 
Gewalt monopol und das nötige 
 Wissen. Private Detektive haben 
hier nichts zu suchen. 

Rechtsstaatliche Grund sätze 
wie das Prinzip der Verhältnis
mässigkeit und der Schutz der 
Privatsphäre werden für ein paar 
Millionen Franken im Jahr preis
gegeben. Das Überwachungs
gesetz ist ein direkter Angriff 
auf die Grundrechte von uns al
len. Doch diese sind nichts wert, 
wenn sie nicht für alle gelten. 
Ausnahmslos alle. Auch für die 
mit wenig Geld und Macht.

DIE TAGE WERDEN KÜRZER UND KÄLTER, ES WIRD HERBST. In der Sozialpolitik jedoch hat schon lange der Winter Einzug gehalten.  
Aktuellstes Beispiel für die soziale Kälte ist das Überwachungsgesetz, über das wir am 25. November abstimmen. 

Nein zur Zwei-Klassen-Gesellschaft 
Für die Standortbestimmung sind sogar GPS-Tracker oder Drohnen erlaubt, wenn ein 
Gericht dies genehmigt.

 Information aus erster Hand
Mit dem Magazin «Solidarisch» hält die SP Schweiz ihre Gönnerinnen 
und Gönner über aktuelle politische Entwicklungen auf dem Laufen-
den. Unsere Mitglieder aus National- und Ständerat, kantonalen  
Regierungen und Parlamenten oder parteiinternen Organen berich-
ten im «Solidarisch» über ihre Fachgebiete und geben so Einblick in 
die Arbeit der SP. 
Unser Einsatz für die sozialdemokratischen Ziele kann dank  Ihrer 
 Unterstützung fortgesetzt und verstärkt werden. Wenn Sie «Soli-
darisch» (oder die französische Ausgabe «Solidaires») ohne  Ver    - 
pflichtung regelmässig erhalten möchten,  senden Sie bitte Ihre Post-
anschrift an  solidarisch@spschweiz.ch.

Mit bestem Dank, Ihre SP Schweiz

IMPRESSUM SOLIDARISCH – Das Spendenmagazin der SP Schweiz er scheint 
viermal im Jahr in Deutsch und Französisch. Das Jahresabonnement für Gön-
nerinnen und Gönner ist im Spendenbetrag ab 5 Franken ent-
halten. Spenden: PC 30-520786-8, SP Schweiz, 3001 Bern. 
Herausgeberin: Sozial demokratische  Partei der Schweiz, The-
aterplatz 4, 3011 Bern, Tel. 031 329 69 69, Fax 031 329 69 70, 
E-Mail solidarisch@spschweiz.ch. Redaktion: Andrea Bauer, 
 Gestaltung: Atelier Bläuer, Bern. Auflage: 50 000 Exemplare.
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Das Bauchgefühl einer Angestellten soll reichen, damit private Spione ins Wohnzimmer 
spähen dürfen.
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100 Jahre Landesstreik
In den vier Jahrzehnten vor dem 
Ersten Weltkrieg wurden in allen 
industrialisierten Staaten die Ar
beiterinnen und Arbeiter zu einer 
organisierten Macht. Sie schlos
sen sich in Gewerkschaften zu
sammen und gründeten sozialis
tische, sozialdemokratische oder 
Arbeiterparteien. 

Darum waren sie gut darauf 
vorbereitet, im Ersten Weltkrieg 
den Kampf gegen dessen wirt
schaftliche und soziale Folgen 
aufzunehmen. Ab 1916 häuften 
sich in den kriegsführenden und 
in den neutralen Staaten Streiks 
und andere Proteste gegen die 
mangelhafte Lebensmittelversor
gung und die Teuerung. Frauen 
spielten dabei eine wichtige Rolle, 
so etwa bei den Marktdemonstra
tionen im Sommer 1916 in Bern, 
Biel, Grenchen, Thun und Zürich. 
Eine Hungerdemonstration von 
Arbeiterinnen stand im März 1917 

auch am Anfang der Russischen 
Revolution. In den Jahren 1917–
1920 kam es zur wahrscheinlich 
grössten Welle von Protesten, 
Streiks und Revolutionen in der 
Geschichte des zwanzigsten Jahr
hunderts.

Diese Welle erfasste auch die 
Schweiz: Ein erster Höhepunkt 
waren die am 30. August 1917 
 landesweit während der Arbeits
zeit durchgeführten Teuerungs
demonstrationen. Nachdem Ende 
1917 Pläne für eine allgemeine 
Zivildienstpflicht bekannt ge
worden waren, bildeten Gewerk
schaften und Partei am 4.  Februar 
1918 gemeinsam das Oltener 
 Aktionskomitee (OAK). Mit Ge
neralstreikdrohungen gelang es 
dem OAK im Frühling und Som
mer 1918, bedeutende, aber im
mer noch unzureichende Verbes
serungen der Nahrungsmittelver
sorgung durchzusetzen.

Der Streik des Zürcher Bank
personals (30. September und  
1. Oktober 1918) und die Ende 
 Oktober ausbrechenden Revolu
tionen in Deutschland und Ös
terreichUngarn versetzten das 
schweizerische Bürgertum in 
Angst: Am 6. November 1918 be
schloss der Bundesrat, Bern und 
Zürich militärisch zu besetzen. 

Das OAK reagierte darauf mit 
dem Proteststreik vom 9. Novem
ber. An demselben Tag wurde in 
Berlin der Kaiser gestürzt. Am  
11. November endete der  Erste 
Weltkrieg, am Tag danach be
gann in der Schweiz der dreitägi
ge  Landesstreik.
 
 Adrian Zimmermann, Historiker

IM NOVEMBER JÄHRT SICH DER LANDESSTREIK ZUM HUNDERTSTEN MAL. SP, Gewerkschaftsbund und Robert-Grimm-Stiftung gedenken  
dieses Ereignisses mit einem Jubiläumsfest in Olten.

Streikende vor dem Hôtel des Postes in La Chaux-de-Fonds. 
 (Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds)

JETZT FÜR DEN JUBILÄUMSANLASS
ANMELDEN!

Am Samstag, 10. November 2018, 14 – 17 Uhr findet in der alten 
SBB-Hauptwerkstätte Olten, Gösgerstrasse 46 – 60 der Jubiläums-
anlass zu 100 Jahren Landesstreik statt. Die Veranstaltung wird ge-
tragen von der SP Schweiz, dem Schweizerischen Gewerkschafts-
bund und der Robert-Grimm-Gesellschaft.
Achtung: Warme Kleidung wird empfohlen, die Hallen sind unge-
heizt!

Anmeldung unter: www.anmeldung.generalstreik.ch
Platzzahl beschränkt

5 • SOLIDARISCH




